
DIE INNOVATIVE BERUFSINFORMATIONSMESSE IN SAALFELDEN

10. & 11. Oktober 2024

#NEXTGENERATION



Durch die breite Palette regionaler Wirtschaftstreibender entsteht ein umfangreicher Bran-
chenmix. Betriebe können sich und ihre angebotenen Lehrberufe vorstellen.
Mittels Aktiv-Stationen wird ein lebendiger Einblick in Tätigkeiten des Arbeitsalltages vermit-
telt.
Die BesucherInnen erhalten aus erster Hand Informationen über Ausbildungswege, Berufs-
bilder und Lehrstellen.

Nur 39,1 % aller PflichtschulabsolventInnen entscheiden sich laut Wirtschaftskammer 
(Stand 2023) für eine Lehre.1 
Heimische Betriebe leiden unter Lehrlingsmangel und infolgedessen an einem Fachkräfte-
mangel.
Um diesem entgegenzuwirken und die heimische Wirtschaft zu stärken, organisieren die 
Congress & Stadtmarketing Saalfelden GmbH und die Polytechnische Schule Saalfelden 
diese Messe.

INFORMATIONEN

Wirtschaft informiert THE NEXT GENERATION

Das einzigartige Berufsorientierungs-Event in Saalfelden
ist der ideale Rahmen für heimische Betriebe, Firmen, weiter-
führende Schulen und Institutionen mit der „Next Generation“ 
in Kontakt zu treten. Die „JOB(i)VENT“ bietet Schülern und El-
tern die Gelegenheit, die zahlreichen beruflichen Möglichkeiten 
in der Region kennen zu lernen. Nutzen auch Sie die Chance 
auf Information, Beratung und das persönliche Kennenlernen 
vieler Lehrbetriebe und Schulen. Entdecken Sie in dem Mix an 
Ausstellern vieler verschiedener Branchen die Vielzahl an Be-
rufen und Möglichkeiten der Region.
Wir freuen uns auf Sie!

Wer noch unsicher ist, in welche Richtung es in Zukunft gehen 
soll, dem bietet sich hier eine ideale Gelegenheit, sich über das 
Lehrstellenangebot der Region und über weiterführende Schulen 
zu informieren.
Es besteht die Chance potentielle Arbeitgeber persönlich ken-
nenzulernen und auf Augenhöhe alle wichtigen Informationen zu 
Lehrzeit, Arbeitsalltag, Berufsschule und Lehre mit Matura zu er-
werben.
Die Messe richtet sich nicht nur an die SchülerInnen der Mittel-
schulen und der AHS Unterstufe und deren Eltern, sondern an alle 
die sich über das Lehrstellenangebot in der Region bei lockerer 
Ausstellungsatmosphäre informieren möchten.

JOB(i)VENT 
Informationen für Aussteller

• Aufbau: Mittwoch, 9. Oktober 2024
 ab 08:00 bis 18:00 Uhr
• Start: 10. Oktober 2024 08:15 Uhr:
 mit Politik und Wirtschaft
• Öffnungszeiten:
 Donnerstag, 10. Oktober 2024 von 09:00 – 17:00 Uhr
 Freitag, 11. Oktober 2024 von 09:00 – 17:00 Uhr 
• Veranstalter: Congress & Stadtmarketing Saalfelden GmbH in Zusammenarbeit mit der     
          Polytechnischen Schule Saalfelden (Bernhard Schwaiger & Christina Dalla-Bona)
• Veranstaltungsort: Congress Saalfelden (https://www.congress-saalfelden.at/)

Vorteile für Besucher:

• Freier Eintritt
• Umfangreiches Informations- und Ausstellerangebot
• Traumberuf in der Nähe finden
• Kompetente Beratung und Information aus „1. Hand“
• abwechslungsreiche „Aktiv-Stationen“
• Persönliches Kennenlernen der zukünftigen Lehrbetriebe
• Vorträge von Lehrlingen auf der großen Bühne 
• Kulinarische Umrahmung & Köstlichkeiten

Vorteile für Aussteller: 

• Präsentieren Sie Ihr Unternehmen bzw. Ihre Lehrberufe in einem ansprechenden    
 Rahmen
• Direkter Kontakt mit potenziellen Lehrlingen und Arbeitskräften
• Ideale Präsentationsmöglichkeit der „Betriebs-Besonderheiten“
• Ideal zur Lehrlingsgewinnung - Erweitert Ihre Lehrlingsoffensive
• Mediale Unterstützung auf diversen Plattformen und im JOB(i)VENT Folder
• Möglichkeit, künftige Lehrlinge und Mitarbeiter vor Ort kennenzulernen und     
 „neugierig“ auf Sie zu machen
• Interesse an Ihrem Betrieb/Schule wecken

Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne: 
Congress und Stadtmarketing Saalfelden GmbH
Stadtplatz 2
5760 Saalfelden
T +43 6582 76700 – 77
office@stadtmarketing-saalfelden.at

1 Quelle: Lehrlingsstatistik der WKO (Anteil der Lehrlinge im 1. Lehrjahr an den 15-jährigen im Jahresdurchschnitt 2023



ANMELDUNG Vereinbarungen
- Während der Öffnungszeiten muss der Stand betreut werden.
- Sollte der Aussteller die Vereinbarungen, insbesondere die Öffnungszeiten nicht erfüllen, behält sich der   
 Veranstalter das Recht vor, eine Gebühr von € 200,- in Rechnung zu stellen.
- Aufbauzeit ist am Mittwoch, 9. Oktober 2024 von 08:00 bis 18:00 Uhr möglich.
- Am Donnerstag um 08:00 Uhr müssen alle Aufbauarbeiten abgeschlossen sein.
- Nägel, Schrauben oder dergleichen dürfen NICHT an den Wänden angebracht werden.
 Dem Standbetreuer obliegt die Pflicht der Reinhaltung der Arbeitsfläche und des Kundenbereiches
- Allfällige Schäden auf der Ausstellungsfläche, die durch die Benützung der gemieteten Fläche verursacht   
 werden, sind vom Standbetreiber auf eigene Kosten zu beheben. Sollte dies nicht erfolgen, sind wir zur   
 Ersatzvornahme auf Kosten des Standbetreibers berechtigt. Der Standbetreiber haftet für alle Schäden,   
 welche mit Nutzung der gegenständlichen Fläche im ursächlichen Zusammenhang stehen.
- Das Hinterlassen und Verwahren von Gegenständen / Ausstellungsmaterial an den Ständen basiert  
 ausschließlich auf Risiko des Ausstellers.
- Das Stadtmarketing übernimmt keinerlei Haftung für Diebstahl oder Vandalismus.
- Die Anmeldung ist verbindlich. Eine nachträgliche Stornierung ist nur gegen Entrichtung einer Stornogebühr  
 möglich. Stornierung bis zum 12.08.2024 – 50% der Gesamtkosten, Stornierung ab 13.08.2024 – 100% der  
 Gesamtkosten. 
- Die vereinbarten Gesamtkosten sind bis zum 13.09.2024 an den Veranstalter zu entrichten. Bei Nichteinhal- 
 tung der Zahlungsfrist obliegt es dem Veranstalter den Stand anderweitig zu vergeben.
- Kosten für die Ausstellung bzw. Präsentation (Materialien etc.) trägt der Aussteller selbst. 
-  Es darf am Freitag erst um Punkt 17:00 Uhr mit dem Abbau begonnen werden, ansonsten wird eine Gebühr 
 über € 200,- in Rechnung gestellt.
-  Fahrzeuge dürfen am Freitag, 11.10.2024 erst nach Veranstaltungsende (17:00 Uhr) ausschließlich zum Be- 
 laden im Zuge der Abbautätigkeiten vor dem Congress abgestellt werden, ansonsten wird eine Gebühr über  
 € 200,- in Rechnung gestellt.
- Aufgrund der hohen Anfrage kann es zu einer Warteliste kommen! Es gilt das Prinzip „First come, first served“  
 unter Berücksichtigung vom Branchenmix!
- Es dürfen keine Taschen mit Werbematerial ausgegeben werden - der Veranstalter stellt Taschen für die  
 Messebesucher zur Verfügung. Weitere Informationen folgen bei der Infoveranstaltung. 
- Aktivstationen sind ab heuer für jeden Aussteller verpflichtend bei egal welcher Größe des Standes. Hiermit Aktivstationen sind ab heuer für jeden Aussteller verpflichtend bei egal welcher Größe des Standes. Hiermit 
 möchten wir die Qualität weiterhin steigern, da sich im Laufe der Jahre gezeigt hat, dass Betriebe mit  möchten wir die Qualität weiterhin steigern, da sich im Laufe der Jahre gezeigt hat, dass Betriebe mit 
 Aktivstationen am attraktivsten sind und die Verweildauer eindeutig am längsten ist. Aktivstationen am attraktivsten sind und die Verweildauer eindeutig am längsten ist.

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung:

- Für Diebstahl, Vandalismus und Witterungseinflüsse sowie Mangelfolgeschäden;
- Absage der Messe aufgrund von Fremdverschulden oder Witterung;
- Eine Rückerstattung der Standgebühr kann NICHT erfolgen. Der Veranstalter kann kein unternehmerisches  
 Risiko für die Standmiete übernehmen;
- Der Aussteller verpflichtet sich, allen Anweisungen des Veranstalters oder den Anweisungen der vom 
 Veranstalter beauftragten Person unbedingt Folge zu leisten.

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN ZU HAFTUNG UND VERSICHERUNG

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei Abhandenkommen oder Beschädigung der vom Aussteller einge-
brachten oder zurückgelassenen Ausstellungsgüter bzw. der Standausrüstung, insbesondere nicht für Beschädigun-
gen, für die Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Klima- oder Wettereinflüsse bzw. Selbstverschulden ein Auslöser oder 
Grund sind. 
Die Aussteller haften ihrerseits für etwaige Schäden, die durch sie, ihre Angestellten, ihre Beauftragten oder ihre Aus-
stellungsgegenstände und –Einrichtungen an Personen oder Sachen verursacht werden. Der Veranstalter ist diesbe-
züglich klag- und schadlos zu halten.
In der Auf- und Abbauzeit hat jeder Aussteller eine erhöhte Sorgfaltspflicht für die Sicherheit seiner Güter. Der Veran-
stalter haftet nicht für Vermögens-, Gesundheits- oder sonstige Schäden welcher Art immer, die im Zusammenhang 
mit der Vorbereitung, Durchführung oder Abwicklung der Veranstaltung dem Aussteller selbst, dessen Bediensteten 
oder dritten Personen aus welchem Grund immer widerfahren. Ansprüche an den Veranstalter aus Fehlern am Stand-
aufbau, fehlerhaften Planskizzen und ähnlichen Irrtümern sind ausgeschlossen.

Dem Aussteller obliegt die Pflicht der Reinhaltung der Ausstellungsfläche und des Kundenbereiches. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser „JOB(i)VENT – Vereinbarungen“ rechtsunwirksam sein oder während der Geltungsdauer des Auf-
trages aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder behördlicher Entscheidungen rechtsunwirksam werden, so berührt 
dies die Gültigkeit der verbleibenden Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt als vereinbart 
was aus wirtschaftlicher Sicht der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht (Salvatorische Klausel). 

Firma:

Straße:

PLZ-Ort:

Telefon:

E-Mail:

Web:

Social Media:

Ansprechperson:

Telefon und E-Mail:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

     ............................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Wir (re-)präsentieren folgende Branchen/Sparten bzw. Lehrberufe:
Branche/Sparte:

....................................................................................................................................................

Lehrberuf(e):

....................................................................................................................................................
WIR BENÖTIGEN FOLGENDE AUSSTELLUNGSFLÄCHE

  SMALL  (Runder Stehtisch Durchmesser 80 cm) 
  € 110,-* für beide Tage inkl. Strom
  MEDIUM (1 Tisch mit 140 x 70 cm) 
  € 209,-* für beide Tage inkl. Strom
  LARGE  (2 Tische mit je 140 x 70 cm)
  € 297,-* für beide Tage inkl. Strom
  XLARGE (3 Tische mit je 140 x 70 cm)
  € 396,-* für beide Tage inkl. Strom
  individuelle Größe (B x L - ca. ....... x ........ m) (1 m² à € 60,-*) 
  Aktivstation (Bitte um Absprache mit Veranstalter über konkretes Vorhaben)
  Ab heuer 2024 verpflichtend! 
        Gastronomie/Tourismus/Kochstation (nur in Absprache mit Veranstalter möglich -  
  bitte um Bekanntgabe, welche Speisen/Getränke geplant sind)
*Die angeführten Preise (€) verstehen sich zuzüglich 5 % Werbeabgabe, Marketingkosten und 20 % MwSt.

Wir haben die JOB(i)VENT - Vereinbarungen gelesen und erklären uns damit einverstanden.

................................................................  ...................................................................
Ort/Datum       Unterschrift + Firmenstempel

Die Anmeldung bitte spätestens bis 31. Mai 2024 per E-Mail an 
pilko@stadtmarketing-saalfelden.at retournieren oder persönlich im Stadtmarketing Büro abgeben. 
VIELEN DANK!


